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Karl Krafeld, Albrechtstr. 17, 44137 Dortmund
An den

Vorstand

des Hauptverband der gewerblichen

Berufsgenossenschaften (HVBG)

Alte Heerstraße 111

53757 Sankt Augustin










Dortmund, 15.7.2005

Hinweis

auf günstigstenfalls grobfahrlässige, unser Grundgesetz missachtende, schwere Rechtsverletzungen, im ausgedehnten und systematischen Rahmen, durch die Berufsgenossenschaften, 

die zivilrechtliche Schadensersatzpflichten gegen die Berufsgenossenschaften begründen können, die geeignet sind, das fremde Vermögen, das der Berufsgenossenschaft zur gesetzmäßigen Verwendung zur Verfügung steht,

zu ruinieren,

mittels haltloser Auslegung des § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII,
durch die in G 42 durch die HVBG festgeschriebenen Grundsätze und deren Ausführung durch Mitarbeiter der Berufsgenossenschaften und durch Betriebsärzte,
im Hinblick auf das,

unter Androhung eines Berufsverbotes,

was als Angriff gegen einen Teil der Bevölkerung zu werten ist,

erwirkte Abverlangen,

sich Hepatitis-B-Zwangsimpfungen, bei einer Tätigkeit in Unternehmen des Gesundheitswesen zu unterziehen
und sich, aufgrund des Impfschadensrisiko nach § 2 Nr. 11 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

zwangsweise Lebensbedingungen zu unterwerfen, die geeignet sind, die körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen.

Aufgrund der Strafrechtsrelevanz dieses Verhalten, bei nachgewiessenem Vorsatz, wird dieser Sachverhalt der Handlungen der Berufsgenossenschaften (HVBG), zuständigkeitshalber den Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis gebracht werden müssen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mir war zwar bekannt, dass in Unternehmen des Gesundheitswesens, seit Jahren versucht wird, bei Mitarbeitern, ohne Vorliegen einer rechtswirksamen Einwilligung nach zuvor erfolgter pflichtgemäßer Risikoaufklärung, Hepatitis-B-Impfungen durchzuführen. 
Mir wurde aber erst jetzt bekannt, dass dieses in einer organisierten Form im systematischen und ausgedehnten Rahmen, ausdrücklich und bewusst durch die Verantwortlichen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft mittels der G 42 erfolgt, die als Dienstanweisung an Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft und an Betriebsärzte gewertet wird und die die Wirkung einer Dienstanweisung hat, die in der Verantwortung des Vorstandes des HVBG durchgeführt wird.
Ein günstigstenfalls grobfahrlässiges Verhalten der unterlassenen Aufsichtspflicht des Vorstandes des HVBG liegt schon darin, dass der Vorstand es unterlassen hat, vor Verfügung der Hepatitis-B-Zwangsimpfungen, sich hinsichtlich der Zulässigkeit von Zwangsimpfungen sachkundig zu machen, beispielsweise beim Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, beispielsweise bei dem Fachmann in Fragen der individuellen Anforderungen, die an eine rechtswirksame Einwilligung zu einer Impfung gestellt sind, Herrn Werner Kuhlmann, BMGSS.
Es ist nicht mehr als grobfahrlässiges Verhalten des Vorstandes des HVBG zu entschuldigen, wenn die gesetzliche Regelung „zur Abwendung besonderer … Gesundheitsgefahren“ in § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII nicht im Sinne einer gesetzlichen Regelung der freien Berufsausübung nach Grundgesetz (GG) Art. 12 Abs. 1, zweiter Satz ausgelegt wird, sondern als durch den Gesetzgeber eröffneten Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach GG § 2 Abs. 2, dritter Satz.
Für einen solchen Eingriff in das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit reicht die gesetzliche Formulierung des § 17 Abs. 1, Nr. 2 SGB VII nicht aus. Für einen solchen Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit bedürfte es einer gesetzlichen Klarheit, wie sie beispielsweise im Hinblick auf mögliche Zwangsimpfungen in § 20 Abs. 6 u. 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG) durch die Klarstellung im Gesetz erfolgt: „Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden.“
Es ist allen Beteiligten in den Berufsgenossenschaften, nicht nur den Betriebsärzten, nicht nur dem Vorstand des HVBG bekannt, dass § 17 SGB VII oder sonst ein Gesetz, auf das sich die Berufsgenossenschaften bei der Durchführung der Hepatitis-B-Zwangsimpfungen beziehen, nicht im Ansatz diesen Anforderungen genügt, die an ein Gesetz gestellt sind, das einem grundgesetzlich gerechtfertigten zwangsweisen Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach GG § 2 Abs. 2 dritter Satz genügt.
Ich weise darauf hin, dass Zwangsimpfungen, die durch die Berufsgenossenschaft abverlangt werden und durch Betriebsärzte durchgeführt werden, günstigstenfalls immer ein grobfahrlässiges Verhalten begründen, was wiederum zivilrechtlich bei Schadenersatzforderungen infolge dieser Zwangsimpfungen eine Beweislastpflichtumkehr zu Lasten der Berufsgenossenschaften begründet, die – auf dem Hintergrund, dass heute zunehmend Arbeitnehmer über Rechtsschutzversicherungen verfügen – geeignet sein können, die Berufsgenossenschaften existentiell zu ruinieren und damit den Berufsgenossenschaften die Erfüllung ihrer gesetzlich auferlegten Aufgabe zu verunmöglichen.
Zu Ihrer Information füge ich zwei Schriftsätze bei, die ich insbesondere zu dem Zwecke erstellt habe, potentiellen Opfern der rechtswidrigen Zwangsimpfungen die durch die Berufsgenossenschaften, unter Androhung des Berufsverbotes, grundgesetzwidrig geschädigt werden sollen, Hilfen an die Hand zu geben, um sich vor diesen rechtwidrigen Verletzungen des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit schützen zu können.
In jeder Berufsgenossenschaft ist bekannt, dass dann, wenn die Regelung der Berufsausübung durch Gesetz nach GG 12 Abs. 1, zweiter Satz, von demjenigen, der diesen Beruf ausüben will, eine Verletzung seines Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit als zu erfüllende Voraussetzung für die Berufsausübung zwingend abverlangt, dieses eindeutig durch ein Gesetz zu bestimmen ist, dem § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII nicht im Ansatz genügt.

Ich erwarte, dass Sie sicherstellen, dass im Zuständigkeitsbereich des HVBG, rechtswidrige Eingriffe in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit mittels Hepatitis B Impfungen, denen keine freiwillige Einwilligung nach zuvor sichergestellter Risikoaufklärung durch den Betriebsarzt oder einen anderen Arzt zugrunde liegt, unverzüglich entgegengetreten wird und unterbunden werden und die hierfür im HVBG und in den Berufsgenossenschaften Verantwortlichen ohne falsche Rücksichtnahme, mit aller gebotenen rechtsstaatlichen Konsequenz zur vollen Verantwortung gezogen werden. Das ist schon deshalb geboten, weil dieses Verhalten der rechtswidrigen, unter Androhung des empfindlichen Übels des Berufsverbotes, erzwungenen Verletzungen des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das Vertrauen in die Berufsgenossenschaften und das Ansehen der Berufsgenossenschaften, schwer geschädigt haben.
Mit freundlichem Gruß

Karl Krafeld

Anlagen

P.S.:

Hier geht es ausschließliche um die unverzichtbare Erfüllung der individuellen Voraussetzungen, der Freiwilligkeit der Einwilligung, die als zu erfüllende Rechtfertigungsvoraussetzung für das Impfschadensrisiko nach § 2 Nr. 11 IfSG unverzichtbar zu erfüllen ist, ohne dass sich die Betreiber der Impfung der Straftat der gefährlichen Körperverletzung nach § 223 a StGB in jedem Einzelfall schuldig machen.
Darüber hinaus ist natürlich auch – unabhängig von bestehenden Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) nach § 20 Abs. 2 IfSG - zu prüfen, ob die ab dem 1.1.2001 in Kraft getretenen, das Impfschadensrisiko (§ 2 Nr. 11 IfSG) rechtfertigenden „Ist-Voraussetzungen“ (Tatsachenanforderungen) des § 2 Nr. 1 und 9 IfSG im Hinblick auf den Erregernachweis (Nr. 1), d.h. der Erfüllung des ersten Koch’schen Postulates und des Schutznachweises (Wirksamkeitsnachweis) (Nr. 9) erfüllt sind, deren Erfüllung den naturwissenschaftlichen, d.h. überprüf- und nachvollziehbaren Nachweis verlangt, denen ein internationaler wissenschaftlichen Konsens, dem zufolge der Erreger und die Wirksamkeit der Impfung als wissenschaftlich nachgewiesen gilt, aber nicht nachgewiesen ist, als das Impfschadensrisiko rechtfertigende Rechtfertigungsgrundlage nicht genügt.
Solange sich hier die Wissenschaft, unter Berufung auf die grundgesetzlich gesicherte Freiheit der Wissenschaft, weigert den wissenschaftlichen, d.h. überprüf- und nachvollziehbaren „Ist-Nachweis“ des behaupteten Hepatitis-B-Virus zugänglich zu machen, darf die Rechtfertigungsanforderung des § 2 Nr. 1 IfSG nicht als erfüllt behauptet werden. Gleiches gilt hinsichtlich des Wirksamkeitsnachweises der Impfung, solange der Wirksamkeitsnachweis als Geheimnis nach § 30 Verwaltungsverfahrensgesezt ein zu schützendes Geheimnis ist.
